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Wann zahlt die Arbeitslosenversicherung?

Arbeitslosengeld I gibt es für Arbeitslose, die 
in den vergangenen zwei Jahren mindestens 
zwölf Monate in die Arbeitslosenversicherung 
einbezahlt haben (Anwartschaftszeit). Die Höhe 
richtet sich hauptsächlich nach dem letzten 
Nettoeinkommen. Die Agentur für Arbeit zahlt 
auch die Beiträge zur Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung. 
Arbeitnehmer, die selbst gekündigt oder durch 
ihr Verhalten ihre Arbeitslosigkeit verschuldet 
haben, haben erst nach einer Sperrzeit An-
spruch auf Arbeitslosengeld I. Sperrzeiten gibt 

  Arbeitslosen 
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Die fünf Säulen der Gesetzlichen Sozialversicherung

Gesetzliche  
Krankenversicherung

Renten-
versicherung

Arbeitslosen-
versicherung

Gesetzliche Pflegever-
sicherung

Unfall-
versicherung

Träger Krankenkassen  
(AOK, Betriebs-
kranken kassen u. a.)

Deutsche Ren ten-
versicherung Bund

Bundesagentur  
für Arbeit

Pflegekassen der 
Krankenkassen

Berufsgenossen-
schaften, Unfallkassen

Pflicht-
versicherung 
für

Arbeitnehmer mit 
Brutto einkommen        
bisi5 212,50 €; außer-
dem Auszubildende, 
Arbeitslose, Rentner,  
Studenten, Landwirte

alle  Arbeitnehmer, 
Auszubildende, 
 Arbeitslose;  außerdem 
Handwerker und 
Land wirte

alle Arbeitnehmer,  
Auszubildende

alle Mitglieder  einer 
 gesetzlichen Kranken-
versicherung

alle Arbeitnehmer 
und Auszubil dende; 
Schüler, Studenten 
(Ver sicherung durch 
Arbeitgeber, Schule, 
Universität u. Ä.)

Wichtige 
Leistungen

für Versicherte und 
Familienangehörige 
ohne  eigene Versiche-
rung: 
• Behandlungskosten 

beim Arzt und im 
Krankenhaus 

• Heil- und Arznei-
mittel

• Krankengeld bei 
Arbeits unfähigkeit 
über sechs Wochen

• Mutterschaftshilfe
• Vorsorge unter-

suchungen
• Rehabilitation

• Rente im Alter
• Rente bei Erwerbs-

unfähigkeit, abhän-
gig vom Grad der 
Erwerbsunfähigkeit: 
bei 3 – 6 Stunden 
Arbeit täglich Teil-
er werbs unfähigkeit; 
wenn weniger: volle 
Erwerbs unfähigkeit 

• Hinter blieben en-
rente 

•  Arbeitslosen geld I 
bei Arbeitslosig keit, 
je nach Höhe des 
Nettoeinkom mens 

• Kurzarbeitergeld

Arbeitsförderung:
• Arbeits  vermittlung
• Berufs beratung
• Umschulung

Geldleistung für Pfle-
ge zu Hause oder in 
Heimen (Pflegegeld) 
je nach Schwere des 
Falls (5 Pflegegrade)

Unfallverhütung 
Bei Arbeitsun fällen 
(auch Wegeun fällen) 
und bei Berufskrank-
heiten:
• Behandlungs kosten 
• Rehabilitations-

maßnahmen
• Umschulung
• Rente bei Erwerbs-

un fähig keit und für 
Hinter bliebene

Finanziert 
durch

Arbeit geber 50 % /Arbeit nehmer 50 % Arbeitgeber 100 %

Beitragssatz mindes-
tens 14,6 %, zusätz-
licher staatlicher 
Zuschuss

Beitragssatz 18,6 %,  
außerdem staatlicher 
Zuschuss

Beitragssatz 2, 4 % Beitragssatz 3,05 %,  
kinderlose Arbeit-
nehmer zahlen 
 zusätzlich 0,25 %.

Beitragssatz abhängig 
von Scha denklasse 
des Unternehmens 
und Lohnsumme

Freiwillige Versicherung ist auch für andere Personengruppen möglich. Andere Regelungen gelten bei Beamten, bei geringfügig Beschäftigten, z. T. bei Rentnern. 
Zusammenstellung des Autors, Stand 2020. 

es auch, wenn zumutbare Arbeiten oder Einglie-
derungsmaßnahmen abgelehnt wurden.
Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ist zeitlich 
befristet; die Dauer beträgt normalerweise 
zwölf Monate (bei älteren Arbeitnehmern 
 länger). Wer danach noch arbeitslos ist oder 
 keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I hat, 
kann  Arbeitslosengeld II beantragen, 
umgangssprachlich bekannt als Hartz IV. Es 
handelt sich dabei nicht um eine Versicherungs-
leistung, sondern es wird vom Staat bezahlt und 
ist von bestimmten Bedingungen abhängig.
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